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Aargauische Städte in der Tragödie um die Nationalbahn

von Otto Mittler

1935 hat die Stadt Baden die letzte Rate zui Tilgung dei Nationalbahnschuld
bezahlt und damit den Schlußstrich unter eines der düsteisten Kapitel ihrei
Geschichte gezogen. Kaum sonst einmal ist eine ausgedehnte Region unseres
Landes mit großsprecherischen Prognosen und leichtfertigen
Rentabilitätsberechnungen so sehr betört worden wie bei der vom Bodensee übet Wintei-
thui—Baden—Lenzbuig—Zofingen—Lyss an den Genfeisee geplanten
Schweizerischen Nationalbahn. Diese sollte berufen sein, die «Eisenbahnbarone» zu

stürzen, den schon bestehenden «Herrenbahnen» eine «Volksbahn» an die
Seite zu stellen, die abseits von wichtigen Industriezentren und Verkehrspunkten

auf kürzestei Linie das Mittelland durchschnitt. Daß die Bahn eine

ganze Reihe von Tälein zu übetqueien hatte, schien ihren Initianten nui
vorteilhaft zu sein. Die damit zu erwartende Steigerung der Anlagekosten
kümmerte sie anfänglich so wenig wie die Tatsache, daß an den beiden Enden der

Linie keine Punkte von wirtschaftlichem Gewicht lagen.
Dei Kampf um diese Bahn, gegen die sofort die bestehenden Gesellschaften,

vorab die Noidostbahn und die Centralbahn Front bezogen, wuide in
Wort und Schtift mit beispiellose! Leidenschaftlichkeit geführt. Ein Jahrzehnt
lang waren die Lokalblättei wie die Tageszeitungen dei beteiligten Gebiete

mit Schmähaitikeln gespickt, die in einei auf Anstand und Wüide ausgelichteten

Atmosphäre unweigeilich zu einei Kette von Injuiienpiozessen geführt
hätten und eist seit dem Aufkommen dei Diktaturen im politischen Kampf
wie im diplomatischen Veikeht zui Selbstveiständlichkeit geworden sind.

Zum Verständnis der allgemeinen Lage sei darauf hingewiesen, daß 1852
nach langen Auseinandersetzungen in der Schweiz das Prinzip der
Privatbahnen gesiegt hatte. Der junge Bundesstaat überließ sogar Gesetzgebung
und staatliche Aufsicht über die Eisenbahnen den Kantonen, dies gerade in
der Zeit des Gründungsfiebers, in der die meisten Hauptlinien des heutigen
Bahnnetzes entstanden, und in der trotz größten Schwieligkeiten dei
Geldbeschaffung die Gesellschaften aus Konkuirenzgründen zum Bau weiterer,
selbst unwirtschaftlicher Linien förmlich gezwungen wurden. Die Kantone
zeigten sich außerstande, die rechtliche und wirtschaftliche Seite der
Probleme zu meistern. So mußte der Bund 1872 das Eisenbahngesetz erlassen

und in der Verfassungsrevision von 1874 die Gesetzgebung über den Bau und
Betrieb der Eisenbahnen als Bundessache erklären.
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Vier Privatgesellschaften teilten sich damals in die wichtigsten Linien. Im
Osten hatten die Vereinigten Schweizerbahnen (V.S.B.) die Strecken Chui -
Weesen - Rappeiswil - Uster - Zürich; Winteithui - St. Gallen - Roischach -

Saigans; Wil - Ebnat-Kappel und Weesen - Glaras gebaut. Die Nordostbahn

(N.O.B) mit Sitz in Zürich betlieb die Schienenstränge Züiich - Brugg - Basel

und Züiich - Aaiau; dazu Züiich - Winterthui - Romanshorn; Zürich -
Wädenswil - Ziegelbrücke - Glaras; Zürich - Zug - Luzern; Winterthur -

Schaffhausen; Oerlikon - Niederglatt - Dielsdorf; Oerlikon - Bülach;
Rorschach - Romanshorn - Konstanz und Tuigi - Waldshut. Die Schweizerische
Centralbahn (S.C.B.) mit Sitz in Basel besaß als wichtigste Strecken Basel -
Olten - Luzem; Aarau - Solothurn - Biel; Aaiau - Bein - Thun und Aarau -

Muti. Im Westen dei Schweiz bestanden Gesellschaften dei Linien Jura -
Bern - Luzern und der Suisse Occidentale, während im Tessin schon Teile der

geplanten Gotthardbahn im Betrieb sich befanden.

Mit diesen «Heftenbahnen», die das schweizerische Verkehrsnetz
beherrschten, sollten Volksbahnen in Wettbeweib treten, und Gemeinden sollten

ihre Aktionäre und Eigentümei weiden. Die Trägei diesel Idee hofften
damit auch dem Ruf nach Veistaatlichung dei Eisenbahnen einen Auftiieb
zu geben. Dei Kampf spielte sich durchaus auf politischem Hintergrund,
zwischen mächtigen Peisonen- und Paiteiengrappen ab. Die Eisenbahnpolitik dei
1860ei Jahre wai behenscht vom Gegensatz zwischen Alfred Eschei, dem
Führer des zürcherischen Liberalismus und überragenden Vertreter der privaten

Bahngesellschaften einerseits, und dem Berner Radikalen Jacob Stampfli
anderseits, dei die Veistaatlichung dei Bahnen foideite, schon 1863 aus dem
Bundesrat zuiücktiat und als Präsident dei von ihm gegriindeten Eidgenössischen

Bank in Bein einen wesentlichen Einfluß auf die Geschicke dei gegen
Escher und Zürich gerichteten Nationalbahn bekam. Zu Stampfli gesellten
sich die Winterthurer Demokraten unter der Leitung des Stadtpräsidenten
J. J. Sulzer und des Stadtschreibers Theodor Ziegler, eines gefürchteten
Volksredners. 1869 hatte die demokratische Bewegung im Kanton Zürich eine

Verfassungsrevision im Sinne der Ausweitung dei Volkstechte durchgesetzt und
die liberale Regierang gestützt. Die Winteithurei Demokraten hielten nun
die Zeit für gekommen, ihre Stadt zum Mittelpunkt eines neuen Bahnnetzes

zu machen und dabei Züiich zu umfahren.
Im «Winterthurer Eisenbahnprogramm», das Linien auch durchs Tösstal,

über Bauma nach Rapperswil und über Bülach nach Waldshut vorsah, bildete
die Ost-Westtransversale vom Bodensee an den Genfersee das Hauptptojekt.
Als Nationalbahn wuide sie anfänglich in zwei getrennten Abschnitten
geplant und gebaut. Die Ostsektion veiband Winterthur mit Kieuzlingen-Kon-
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stanz und Singen. Die Westsektion sollte von Winterthur übei Effietikon -

Kloten - Seebach - Otelfingen nach Wettingen - Baden, von hiei übei Mellingen

- Lenzbuig - Suhl - Aarau nach Olten führen und übet Solothurn -

Payerne auf küizestem Wege den Genfersee erreichen. Kaum wuide indessen

das Projekt bekannt, so gelang es dei Centralbahn, gerade das wichtigste
Zwischenstück, die «Gäubahn» von Aaiau übet Olten nach Solothurn, durch Ei-
weibung dei Konzession dei Nationalbahn wegzuschnappen, worauf eine Ei-
satzlinie übei Zofingen - Lyss projektiert weiden mußte. Damit abei wai
Zofingen gewonnen. Die Stadt wuide neben Winterthui dei stätkste Föideiei
dei neuen Bahn, übeispannte ihre finanzielle Kraft, stützte die Einwohner-

gemeinde in Schulden und brachte die Oitsbüigeigemeinde fast vollständig
um ihi teiches Büigeigut.

Endpunkte dei langen Tiansveisale sollten Singen und Vevey sein. Die
verkehisreichen Städte Züiich, Aaiau, Olten, Solothuin, Bein, Lausanne und
Genf waren ausgeschaltet in offenei Kampfansage an die Wirtschaftszentren,
die die Herienbahnen finanziert hatten. Wirtschaftliche und bahntechnische

Erwägungen wuiden leichtfertig mißachtet. In ihrem Standpunkt verbissene

Politiker, nicht Fachleute, gründeten und leiteten das Unternehmen und
schaufelten ihm schon in den Anfängen das Giab. Recht naiv hört sich die
Theorie Ziegleis an, wonach ein Hauptvoiteil dei Bahn daiin liege, daß sie

viele Talschaften anschneide und deren Verkehr an sich ziehe. Daß dadurch
die Anlagekosten gewaltig sich steigerten, wai füi ihn ohne Belang. Die Folgen

blieben nicht aus. Kaum wai sie bis Zofingen gebaut, geriet die Bahn in
Konkurs. Die Fortsetzung nach Lyss kam nicht mehr in Frage. Die Stadt
Zofingen wurde nicht bloß um ihr Vermögen geprellt, sondern auch in der

Hoffnung, Bahnknotenpunkt zu werden, bitter enttäuscht.
#

Die Gesellschaft zum Bau und Betrieb der Ostsektion der Nationalbahn
konstituierte sich im Frühjahr 1872. Bald darauf traten die Winterthurer in
Unterhandlung mit den an der Westsektion gelegenen Gemeinden. Sie durften mit
regem Interesse in den Städten Mellingen, Lenzburg und Zofingen rechnen, da
diese über die Führung des Hauptstranges Zürich - Bern via Brugg - Olten
aufgebracht waren. In Baden waren Stadtammann Zehndei, dei Heiausgebei
des Badenei Tagblattes, und Nationalrat Füispiech Bulli eifiigste Befüiwoi-
tei dei Nationalbahn. Sie nahmen im Auftrag des Gemeinderates am 3.

August 1872 an einer Konferenz in Winterthur teil. Man beriet voieist über den
Bau der Strecke Winterthur - Kloten - Baden. Auf der Heimreise erfuhr Bürli
in Züiich, daß die Notdostbahn entschlossen sei, auf Grund des ihr zustehenden

Rechtes die Strecke Bülach - Niederglatt - Otelfingen - Baden zu bauen,
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sobald es dei Nationalbahn mit ihrem Projekt einst sei. Tatsächlich sind dann
auf dem winzigen Raum beide Konkunenzstiecken ausgefühlt woiden.

Beide Gesellschaften wandten sich im Febraai 1873 an Baden mit Bei-

tiagsgesuchen. Der Gemeinderat entschied mit Stichentscheid, der
Einwohnergemeinde nur die Subventionierung der Nationalbahn zu beantragen. In
bezug auf die Höhe des Beitrages, d. h. der Aktienbeteiligung war die

Haltung des Rates noch bedenklicher. Nach dei grandsätzlichen Zustimmung
waien nui zwei füi 400 000, einei füi 200 000 Fr., während die andern Mit-
gliedei des siebenköpfigen Rates sich dei Stimme enthielten. Am 13. Febraai

gelangte die Sache vor die Gemeindeveisammlung. Der gemeindetätliche
Bericht wies eingangs auf die Konzessionseiteilung an Nationalbahn und NOB
hin, erwähnte auch, daß Mellingen 300 000 Fi. schon beschlossen habe. In
Baden sei von 111 Bürgern in einer Petition an den Gemeinderat eine

angemessene Unterstützung des Unternehmens gefordert worden. Die geplante
Linie bringe dem Kurort unverkennbare Vorteile, zumal bessere Verbindungen

mit Reusstal und Freiamt. Bemerkenswert ist indessen die Aigumentation
dei gemeindetätlichen Minderheit. Daiin sind wesentliche Punkte, die zur
Nationalbahn-Misère gefühlt haben, schon klai eikannt und ausgesprochen:
Das Projekt sei für die Strecke Baden - Aaiau (auf Grand der ursprünglich
geplanten Linienführung!) in bezug auf die technische Anlage, Baukosten
und Renditenberechnung höchst mangelhaft vorbereitet. Der Voranschlag
von 6 Millionen für die Aargauer Linie sei bestimmt zu gering, da mehrere

Flußübergänge und sonstige Terrainschwierigkeiten zu überwinden seien. Die
Idee der Nationalbahn wurzle in Groll und Eifersucht der Stadt Winteithui
gegen Zürich. Man wolle à tout prix die Noidostbahn konkurrenzieren.
Baden stehe aber mit Züiich in freundschaftlichem Veihältnis. Zweifelhaftem
Erfolg nachzujagen, sei nicht gerechtfertigt. Die bestehenden Bahnveibindun-

gen Badens dürften durchaus genügen. Dei Entscheid dei Einwohnergemein-
de erfolgte indessen eist am 30. Juni nach eiiegten Debatten und Piessepole-
miken. Mit 202 gegen 147 Stimmen wuide eine Aktienbeteiligung von
500 000 Fi. beschlossen.

Den Verlauf des eiregten Kampfes für und gegen die Nationalbahn zu
schildern, bedürfte fast eines ganzen Buches. B. Fiickei zeichnete die einzelnen

Episoden bis unmittelbai voi dei Diucklegung seiner Stadtgeschichte. Er
veröffentlichte darin auch eine amüsante Blütenlese aus den sich befehdenden

Zeitungen. Das «Badener Tagblatt» weiß besonders aufzutrumpfen. Es

schreibt gegen die «Neue Zürcher Zeitung» am 21. Februar 1873, es sei eine

plumpe Tendenzlüge, daß bezüglich des Baues die Nationalbahn zu den

schwierigsten der Schweiz zähle. Ganz raffiniertes Strauchrittertum nur könne
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die Ansätze der Nationalbahn als «windig» bezeichnen. Die Badener lebten
nicht im Hottentottenlande. «Wir sind nicht die Heloten des obern Aargaus
(?); wir weiden die Vorwürfe der Kreditlosigkeit, die Verhöhnung unserei
Bestiebungen, kuiz all die schamlosen Bübereien eines koirampieiten
Staatsmatadoientums zu gelegenei Zeit mit Zinsen heimzuzahlen wissen!»
Und am 21. Juni: «Hören wii nicht auf das böse Gewäsch in bekannten Blättern,

das die Gemeinde ohne stichhaltige Gründe vor Übereilung warnen
will. Es ist dies die feile Stimme der Falschheit und des Verrates.»

Im August genehmigte die konstituierende Versammlung im Schwurgerichtssaal

zu Baden unter dem Vorsitz von Nationalrat Bürli die Statuten und
wählte die Gesellschaftsbehöiden, den leitenden Ausschuß und den Veiwal-
tungsiat. Im Ausschuß saßen dei Winterthurer Stadtschreiber Ziegler als

Präsident, Nationalrat Bürli, Stadtrat Huggenberg, Winterthur, Stadtrat
Zimmerli, Zof ingen, und Stadttat Mäiki, Lenzbuig. Im Verwaltungsrat führte der

Zofinger Bankier Offenhäusei den Voisitz. Neben drei Winterthurern
gehörten ihm an: Stadtammann Suter, Zofingen, Stadtammann Saxer, Mellingen,

Veiwaltei Schmid, Baden, Pfairei Kairei und Di. Thut, Entfelden, Kaufmann

Seilet, Lenzbuig, Fabiikant Mattei-Hüssi, Kölliken, und je ein Mitglied
aus den Züichei Gemeinden Basseisdoif, Kloten und Buchs.

Nun ging man untei dem Schlagwort «Kampf den Eisenbahnhellen» und
mit dem ziemlich leichtfertigen Veispiechen gutei Rendite daran, das

Aktienkapital unteizubringen. Auf Grund gesetzlich geregelter Beitragspflicht
leisteten die Kantone Zürich und Thurgau an die Ostsektion zusammen Fr.
2 162 000—, dazu ersteies an den auf seinem Gebiet liegenden Teil dei
Westsektion übet 1,8 Millionen. Dei Kanton Aaigau, unbeschwert durch irgendwelche

Regelung einei Subventionspflicht, eiwaib in symbolischei Geste eine

Giündungsaktie von Fi. 1000.—, was immeihin als Veitiauensakt gedeutet
weiden mochte und stimulielend auf die Gemeinden wirkte. Für die Ostsektion

erreichten die Zeichnungen den Betrag von Fr. 6400 000—, für die
Westsektion Fr. 8 081 000.—. Die ursprünglich vorgesehenen Summen der
Gemeinden sind teilweise überzeichnet oder in Nachsubventionen erhöht woi-
den. Die Beiträge dei aaigauischen Zeichnet seien hiei soweit möglich
namentlich aufgeführt, wobei ein * die Nachsubvention bezeichnet.

1. Stadt Baden Fi. 528 000.- 5. Stetten Fi. 10 000.
2. Fislisbach « 10 000.- 6. Wohlenschwil « 30 000.
3. Dättwil « 10 000.- 7. Büblikon « 15 000.
4. Mellingen « 410 000.- 8. Mägenwil « 50 000.

« 10 000.-* 9. Othmaisingen « 60 000.
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10. Lenzburg Fr. 500 000.- 15. Holzikon Fr. 10 000.-
« 80 000.-* 16. Ueikheim « 10 000.-

11. Hunzenschwil « 30 000.- iy Safenwü € mm_12. Suhl « 120 000.-
c 30000_*

« 40 000.-*
13. Entfelden « 100 000.- 18- Zofingen «1400 000.-
14. Kölliken « 250 000.- « 220 000.-*

« 60 000.-* 19- Privataktionäre « 367 000.-

Dazu kam noch ein Betrag von Fr. 49 630.95 für Landabtretungen, deren Erlös

in Form von Aktien bezahlt wurde. Unter den Privataktionären figurieren

aus Baden J. Borsingei zum Verenahof mit Fr. 10 000.- und 71 weitere
Bürger mit kleineren Betiägen. Die 56 zusätzlichen Aktien im Nennwert von
Fi. 28 000.- werden im Rechenschaftsbericht der Einwohnergemeinde Baden
für 1877 letzmals unter der Rubrik «Wertlose Papiere» aufgeführt. Es fällt
übrigens auf, wie auch finanzschwache Gemeinden zum Teil erhebliche Beiträge
geleistet haben. Am bedenklichsten ließ sich Mellingen in das Abenteuer
hineinmanövrieren.

Die Baukosten der Westsektion waren schließlich auf 17 Millionen
veranschlagt. Zum Aktienkapital von 8 Millionen mußte demnach noch ein
Obligationenanleihen von 9 Millionen aufgenommen werden. Zur Beschaffung
des Geldes schloß man mit der Eidgenössischen Bank in Bern und mit der
Bank in Winterthui einen Vertrag, wonach das Anleihen veisicheit sein
sollte dutch eine Hypothek I. Ranges auf Bahn und Zubehöiden, sowie durch
die solidarische Garantie der viei Städte Winterthui, Baden, Lenzburg und
Zofingen. Die Garantiepflicht erstreckte sich auf Kapital wie auf Verzinsung.

Nicht ohne schärfste Opposition wuide im August und Septembei 1873
die Übernahme dei Gaiantie von den Einwohnelgemeinden dei drei aargauischen

Städte beschlossen. Dabei wai unter den vier Garantiestädten ausdrücklich

erklärt woiden, daß die solidarische Haftung nur nach außen hin zu gelten

habe, indem die Gemeinden sich verpflichteten, den allfällig erwachsenden

Schaden nach einem bestimmten Schlüssel unter sich zu teilen. Winterthur

übernahm so 7/18 oder 3,5 Millionen, Zofingen 5/18 oder 2,5
Millionen, Baden und Lenzburg je 3/18 oder 1,5 Millionen. Die Einwohnergemeinde

Baden beschloß die Garantieverpflichtung mit 203 gegen 161 Stimmen,

Lenzburg mit 135 gegen 101 und Zofingen mit 389 gegen 32 Stimmen.
Gegen die Garantiebeschlüsse ergriffen die Minderheiten aller diei Städte

den Rekuis an die aaigauische Regierung, wurden aber zuerst von der Di-
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rektion des Innern und in letzter Instanz vom Regierungsrat abgewiesen. Von
Baden aus hatten schon 1873 der bekannte Maler und Stadtrat Meyer-Atten-
hofei und Mitunteizeichnei gegen die Aktienzeichnung im Namen dei Min-
deiheit dei Büigetschaft rekuirieit, waren aber mit der Begründung
abgewiesen woiden, es seien voideihand keine Besorgnisse in bezug auf die
Vermögensverhältnisse der Gemeinde Baden zu befürchten. Ähnlich
argumentierte die Regierung nun zur Abweisung des Rekurses gegen die
Garantiebeschlüsse. Die Frage werde erst akut, wenn eine Inanspiuchnahme dei
Gemeinde zufolge dei Garantievetpflichtung eintiete! Daß dann eine Intei-
vention des Kantons offensichtlich zu spät kam, wollte man nicht zugeben.
Immerhin gesteht die Direktion des Innern bei den Verhandlungen über die
Zofinger Beschwerde vom 6. Januar 1875, die aufgestellten Kosten- und Ren-

tabiltätsbetechnungen dei Nationalbahn könnten Zweifel eiregen. Man wolle
deshalb auch die eidgenössischen Beholden, denen die Genehmigung des

Projektes zustehe, auf diese Verhältnisse aufmeiksam machen. Dei Staat abei
habe nicht das Recht, die in gesetzlichei Weise zustande gekommenen
Gemeindebeschlüsse aufzuheben. Die Badenei Rekuisbeschweide wai
unterzeichnet woiden von Fütsprech Wilhelm Baidinget, Emil Baidinget, Theodor

Beitschingei, R. Frei, Daniel Guggenheim, Meyer-Attenhofei, Notai R. Meiei,
M. Schaufelbeigei, Fürsprech Dr. Jaget, Friedlich Oederlin, Kommandant
Dreyer und Gerichtsschreibei Nierikei. Bei dem erbitterten Kampfe, der um
die Städtegarantie geführt wurde, konnte ein Mißerfolg der Auflage des

Neunmillionen-Anleihens trotz Garantie nicht ausbleiben. Man hatte größte
Mühe, die eiste Seiie mit 5 Millionen untetzubiingen, was nur möglich war,
weil Winterthur 1,9, Zofingen 1,3 Millionen übernahmen. Bei der
ungeheuerlichen Belastung, die zumal Zofingen sich auferlegte, gab es kein
Zurück mehr. Die zweite Serie des Anleihens im Betrag von 4 Millionen hatte
schon gar keinen Erfolg. Der Streit um dieses Anleihen schadete dem
schweizerischen Wirtschaftsleben und dessen Ansehen im Auslande mehr als die
eigentliche Nationalbahnkatastrophe.

Ein Drittes kam nach Aktienzeichnung und Garantieverpflichtung hinzu.
Winterthui und Zofingen setzten durch, daß die beiden Gesellschaften dei
Ost- und Westsektion 1875 fusioniert wuiden, und dies ausgerechnet im
Zeitpunkt, als bekannt wuide, daß die Baukosten im Ostsektoi den Voranschlag
um 2,5 Millionen überschritten, und daß die Aufbringung dieses Defizites
fast unmöglich war. Nun erstanden selbst in Zofingen der Fusion Opponenten.

Suter-Geisei, dei spätere Nationaltat, wehrte sich in einet Broschüre

dagegen, daß mit dem Ertrag des von den Städten garantierten Anleihens die
Ostlinie saniert werden müsse. Nochmals setzte ein eigentlicher Lügenfeldzug
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ein, mit dem die aargauischen Gemeinden im Februar 1875 auch für die
Fusion gewonnen wurden. Die Linie Winterthur - Singen konnte mit etlichem

Pomp eröffnet werden. Man wollte dabei dem Volke zeigen, daß es auf dieser

Linie billig fahren dürfe, und unterbot sogai die Taxen dei Piivatbahnen.
Trotzdem brachten die Betriebsergebnisse vom August bis Dezember 1875

durchschnittlich im Monat nur 643 Fr. je km ein, während sie bei der N.O.B.
4000 Fr. betragen. Nach dem Beiicht des vom Bundesgeiicht beim
Zusammenbruch bestellten Liquidators hat die Westsektion an die Baukosten des

östlichen Partners zitka 2,7 Millionen bezahlt.
Bald wuide deutlich, daß die Lage nicht zu retten wai. Die Gemeinden

sollten nochmals mit einei Nachsubvention im Betiage von 2 Millionen
einspringen. Abei nun hatte man im Aaigau genug. Man wai eibitteit übet das

ablehnende Veihalten der wesentlich günstiger gestellten Gemeinden der
Ostsektion. Baden lehnte das Begehren, 80 000 Fr. daran zu beschließen, mit
starkem Mehi ab. Andere, selbst Mellingen, dann Lenzbuig, Suhl, Kölliken,
Safenwil, stimmten den oben schon erwähnten Nachsubventionen zu. Zof
ingen leistete sogai nochmals 220 000 Fr.

Zur Katastrophe trug die Nordostbahn das Ihrige bei und suchte besonders

im Güterverkehr den Betrieb der Nationalbahn zu erschweren. Es setzte
zudem eine allgemeine Wirtschaftskrise ein, und dei Veikehr ging zuiück. Die
Einnahmen dei Linie Winterthui - Zofingen betragen im Januai 1878 nui
noch 331 Fr. je km. Das Jahr zuvor hatte man sie mit Ach und Krach
vollendet, im September die Stiecke Baden - Lenzbuig - Zofingen, im Oktobei
Baden - Winterthui eiöffnet. Dabei führten 30 überfüllte Wagen 2400 Pei-
sonen gratis von Baden nach Winterthur, am folgenden Tage indessen in
einem Zuge noch 6, in einem andern 10 Peisonen.

Inneihalb dei Gesellschaftsleitung wai es schon zu starken Differenzen
gekommen. Heftige Klagen richteten sich gegen den ehemaligen Stadtschreiber,

nunmehrigen Direktor Ziegler, derart, daß Stadtammann Matter in Zofingen
aus dem Verwaltungsrat zurücktrat. Das Begehren um Zwangsliquidation
wurde von 40 Gläubigern gestellt und im Februar 1878 vom Bundesgericht
gutgeheißen. Ein Komitee dei am Weststück interessierten Gemeinden ei-
waib auf dei ersten Steigerang vom 30. August 1879 die Ostlinie um 3,4, die
Westlinie um eine Million untei Voibehalt dei Zustimmung der Gemeinden.
Schon vor dei Veisteigerung aber hatte Baden die Beteiligung abgelehnt.
Andere Orte folgten. Dei Veikauf fiel dahin. Es mußte im Mäiz 1880 eine zweite

Steigerung stattfinden. Dabei wurde das Oststück von der Eidgenössischen

66



Bank in Bern um 3 150 000 Fr. erworben und nachher mit 40 000 Fr. Verlust

an die Nordostbahn abgetreten. Diese hatte an der Steigerung das Weststück

Winterthur - Zofingen um 750 000 Fr. erstanden - eine Strecke, die 17

Millionen gekostet hatte.

Dei amtlich bestellte Liquidatoi, Albeit Bärlochei, Kantonsrichtei in Sankt

Gallen, eirechnete für die ganze Linie ein Defizit von 31 Millionen, die Kon-
kuissteigerang brachte 4 Millionen ein. Das Aktienkapital von 14,5 Millionen
war restlos veiloren. Der Gesamtverlust belief sich, alle ungedeckten Obligationen

inbegriffen, auf 28 Millionen. Dei Konkuiseitrag der Westsektion war
jammeihaft. Abel die Noidostbahn hatte ein biennendes Interesse daran,
festzustellen, daß der Konkurienzbahn höchstens ein Abbrachweit zukomme.
Bitter für die Garantiestädte insbesondere wiikte nun die Tatsache, daß in dei
Konkursmasse die Ostsektion geiade um jene 2,7 Millionen höhet veikauft
wuide, die seinetzeit den Mitteln des Westsektois entnommen woiden waren.
Es zeigte sich, wie verhängnisvoll die voreilig beschlossene Fusion der beiden
Teilgesellschaften sich auswitkte.

Füi die Gaiantiestädte setzt nun dei bittere Schlußakt dei Tiagödie ein.
Die Zahlungspflicht gegenübei den Obligationären des Anleihens dei 9
Millionen tritt in Kraft und wild in Gerichtsurteilen mehrfach eihärtet. Die Tragweite

dei Veipflichtung wild uns klai, wenn wii übelblicken, welche
Gesamtbeträge die viei Städte mit dei Zeichnung von Aktien, mit Gaiantievet-
pflichtung und Übernahme von Obligationen auf sich geladen haben:
Winterthui 8 026000 Fi., Zofingen 4120 000 Fr., Baden und Lenzburg je
2 028 000 Fr. Dazu zeichneten in Zofingen Private noch 148 000 Fr., wogegen
in Baden von dieser Seite nur noch ein Betrag von etwa 50 000 Fr. erzielt
wurde. Mit dem Einsetzen der Zahlungsschwierigkeiten hatte Winterthui
vom Anleihen Obligationen füi 3,5 Millionen, also in dei Höhe der ihm
zufallenden Garantiequote erwoiben. Diese ließ es 1881 beim Pfandbuchführei
des schweizetischen Eisenbahndepartementes annullieren, womit sein Pflichtanteil

getilgt wai. Zofingen hatte insgesamt Obligationen im Betrag von
1 650 000 Fr. erworben. 1880 verkaufte die Gemeinde die Papiere unter dem
Emissionskurs. Nach der Zwangsliquidation und nach dem Abzug des von
Winterthui annullierten Anteils blieben von den 9 Millionen des Anleihens
noch 5 480 139 Fr. ungedeckt.Davon kam die Konkursdividende von 8,2
Prozent odei 449 371 Fi. in Abzug. Es blieb somit dei Betrag von 5 030 768 Fr.,
dei gemäß Gaiantieveitrag von Baden, Lenzbuig und Zofingen zu veizinsen
und auf den Verfalltag zuiückzuzahlen war. Da aber nach außen immei noch
die solidarische Haftung allei viel Städte bestand, zwangen die Gläubigei
während und nach dei Liquidation Winterthur zur Einlösung der verfallenen
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Zinscoupons füi die Jahre 1878 bis 1881. Dies wax nach zürcherischem
Gesetz während eines Konkursverfahrens möglich, wogegen nach aaigauischem
Gesetz dei Schuldnei eist nach Abschluß der Liquidation belangt weiden
durfte. Die aargauischen Städte machten sich dies zunutze, verweigerten jede

Zinszahlung und wurden darin von Bezirks- und Obergericht geschützt, als

Winterthur sie 1879 auf dem Rechtswege dazu zwingen wollte.
Im Mäiz 1881 eikläit das Bundesgericht die Liquidation als beendet. Damit

heben von Seiten der Gläubiger die Betreibungen gegen die renitenten
Garantiestädte an. Die Bank für Elsass-Lothringen in Strassburg läßt sie

um 709 000 Fr. Kapital samt Zins für ein Jahr betreiben. Die Basler Bank
La Roche, Söhne, klagt beim Bezirksgericht Lenzburg auf Bezahlung dei bei

ihi deponierten Obligationen im Betrag von 966 000 Fi. Besondeis scharf will
nun Winterthui gegen die Mitgaranten vorgehen, läßt gegen Baden und

Lenzburg durch Notar Geissberger in Brugg nach erfolgloser Betreibung füi
schuldige Zinsbetiäge von je Fi. 129 453.30 die gerichtliche Verhängung des

Geltstags anbegehren. Hierzu kommt es infolge der Intervention der Regierung

nicht. Die drei Städte beschließen, zusammen Recht voizuschlagen und

in allem gemeinsam zu handeln. Baden übernimmt die Führung im Kampf.
Auf Anfang 1881 war Stadtammann Zehnder durch Fürsprech Armin
Kellersberger ersetzt worden. Im folgenden Jahre wählte diesen dei Große Rat
des Aaigaus als Mitglied des Ständerates. Früher schon mit seinem Vater, dem

einstigen Vizeammann, ein entschiedener Gegner des Nationalbahnabenteuers,

ging ei mit dem neuen Stadtschieibei, Fürsprech Lehner, daran, einen
vernünftigen Weg aus dem Labyiinth zu finden, was nach seinem Dafüihalten

nui durch friedliche Verständigung möglich war. Während der Verhandlungen

werden die aargauischen Städte durch das selber in äußerste Bedrängnis

geratene Winterthur weiter gerichtlich bedrängt, die Presse des In- und
Auslandes sekundiert und eröffnet immer heftigere Ausfälle gegen die
widerspenstigen Schuldnei.

Die Veihandlungen können schließlich nur unter Mitwirkung der kantonalen

Behörden von Aargau und Zürich, später auch des Bundes, vom Fleck
kommen. Kellersberger wird nicht müde, den Regierungen gegenüber zu

betonen, daß Baden 1874 die Obligationengarantie «mit obrigkeitlicher
Genehmigung» eingegangen sei; sie zu erfüllen, bedeute 1882 infolge der allgemeinen

Wirtschaftskrise und des erheblichen Rückgangs der Steuerkraft ein Ding
absoluter Unmöglichkeit. Mit aller Kraft wehrten sich die drei Städte, von der

Regierung darin unterstützt, gegen die zürcherischen Veisuche, die Ortsbüi-
geigemeinden mit ihiem Büigeigute zui Erfüllung dei Gaiantiepflicht dei
Einwohnelgemeinden heianzuziehen. Eine Reihe von Veiständigungsveisu-
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chen lassen schließlich einen Ausweg eikennen. Fühlende Mannet dei
Wirtschaft und Politik bemühen sich darum, so Bankdiiektoi Ammann in Baden,

Regierangsiat Hausei in Züiich und besondeis Bundesrat Emil Welti, mit
dem Kelleisbeiger während der Sessionen des Ständetates in Fühlung bleibt.

Nach langen Beratungen der kantonalen und beteiligten städtischen Vei-
tietei gelangt im Mai 1882 dei Entwurf eines Vertrags zwischen Winteithui,
Baden, Lenzbuig und Zofingen zui Diskussion. Er ist zuvor durch die
Vertreter der Kantone auf einer untei dem Vorsitz von Bundesrat Welti in Bein
tagenden Konferenz bereinigt woiden und beruht eigentlich auf einei Ende
1881 eingebrachten gemeinschaftlichen Offerte dei diei aaigauischen Städte.

Danach soll ein Amortisationsfonds zui Tilgung dei ganzen 5 480 000 Fi.
betragenden Schuld durch Ausgabe neuei, auf die Gemeinden lautendei Obligationen,

verzinsbai zu 3 Prozent, gebildet weiden. Baden und Lenzbuig haben
daran je 580 000 Fi., Zofingen 1 430 000 Fi. zu leisten. Die Stadt Winterthui
entrichtet 230 000 Fi. und veizichtet zugleich auf ihi Guthaben gegenüber
Baden und Lenzburg im Bettage von 500 000 Fr., womit sie insgesamt 730 000
Franken leistet. Dei Aaigau soll dazu einen jähtlichen Beitrag von 25 000 Ft.,
die dem Gioßen Rat zustehende Kompetenz, übernehmen, und zwai füi so

lange, bis damit eine Batleistung von 543 000 Fi. eireicht ist. Zudem garantiert

dei Staat die 4piozentige Veizinsung des Amortisationsfonds. Diese
Offerte wild heinach durch Publikation den Obligationären zugestellt mit dem
Eisuchen um Annahmeeiklärang. Da sich inneit den festgesetzten Fiisten nui
die Inhabet von zwei Dritteln des ausstehenden Obligationenkapitals mit dei
Offerte einverstanden erklären, fällt diese resultatlos dahin. Eine weitere
Konferenz unter dem Vorsitz von Bundesrat Welti kommt zum Schlüsse, daß

Bundeshilfe in Foim eines Anleihens zu niedrigem Zins nötig sei, um die

Gläubigei mit Vollzahlung der Schuld zu befriedigen. Die Kantonsveitretei
machen immeihin geltend, daß den Gemeinden übei die in dei abgelehnten
Offene bewilligten Beitiäge hinaus nicht weitere Opfei zugemutet weiden
dürfen.

Die Bundeshilfe war nach dem Plan Welti an die Bedingung geknüpft, daß
die Obligationäre nun voll bezahlt weiden müßten. Darum sollten zu dei ei-
wähnten Offerte dei Städte, die Baden und Lenzbuig mit 580 000, Zofingen
mit 1 430 000 Fi. belastete, füi Veizinsung und Amortisation weitete 50 000
Franken 52 Jahre lang aufgebracht werden. In den Konferenzen betonten
Kellersberger, die Vertretei von Lenzburg und Zofingen wie dei aaigauischen
Regierung, die Gemeinden seien nicht zu neuen Opfern zu bewegen. Winterthur

sei trotz Annullierung seines Anteils als Solidarbürge mitverpflichtet,
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dies um so mehi, als ihm die intellektuelle Uihebeischaft an dei Kalamität
zufalle. Die Züichei protestierten, daß Winterthui eine moralische Schuld

tieffe. Sie verlangten eine eidgenössische Expertise übei die Steuei- und Fi-
nanzveihältnisse dei vier Städte. Inzwischen war im Nationalrat bei der

Behandlung der die Nationalbahn betieffenden Motion Brannei die Behauptung

aufgestellt woiden, die von den aaigauischen Städten aneibotenen

Leistungen stünden in keinem Veihältnis zu ihrei wirklichen Finanzkiaft.

Dagegen wehrte sich Baden in einem ausfühilichen Memorial, das nach Bein
geschickt wuide. Lenzbuig und Zofingen folgten. Dei Regieiungsiat legte sich
ebenfalls energisch ins Mittel, gab in einer umfangreichen, gedruckten
Denkschrift an die Bundesbehöiden einen bemeikenswerten Ubeiblick über die

Entwicklung der Äffäie und wies auf die allgemeine Wirtschaftslage, zumal
auf die ungeheueren Verluste hin, die einzig die Schweiz gegen Ende der 70er

Jahre durch den Zusammenbrach von Eisenbahnen und andern Unternehmen
erlitten hatte, und die nach oberflächlicher Schätzung eine halbe Milliarde
betragen. Die Nationalbahn sollte nicht zu wichtig genommen weiden. Presse

und Interessenten hätten die Sache zu sehr aufgebauscht. Die von Zürich vei-
langte Bundesinteivention gegen den Aaigau und die eidgenössische Expei-
tise übei die Finanzlage der Städte wollte dei Aaigau zueist ablehnen, fügte
sich aber zuletzt und brachte auch die Städte zum Einlenken.

Auch Baden unterzog sich auf Drängen Kelleisbeigeis dei «freiwilligen»
Untersuchung. Dei Gemeindeiat Baden hatte in seinem Memoiial die La-

stenveiteilung unter die aaigauischen Städte und Winterthui beanstandet. Die
Übernahme von 3,5 Millionen des Anleihens durch Winterthui stehe in
keinem rechten Veihältnis zu den 5,5 Millionen dei aaigauischen Gemeinden.

Jenes besitze eine ungleich größere Finanz- und Steueikiaft. Die Einwohnei-
gemeinde Baden sei fast ohne Veimögen und müsse aus den Steuern alle
Ausgaben dei Verwaltung und des Schuldendienstes decken, 40 000 Fr. an Zins
füi die Anleihen von 500 000 Fi. bei dei Bank Winterthui und 300 000 Fr.
bei Leu & Cie. in Zürich, dazu 11 000 Fi. für den Betriebsausfall im Kuihaus
aufbringen. Das Anleihen der halben Million sei 1875 zur Zeichnung der
Nationalbankaktien aufgenommen worden. Dadurch allein habe die Stadt schon
über 200 000 Fr. Zinsverlust eilitten, da die Aktien nie Dividenden erhielten.

Die Zürcher hatten versucht, über die insolventen Städte hinweg die
betreffenden Ortsbürgergemeinden zur Tilgung der Schuld zu zwingen.
Regierungsrat und Gerichte des Aargaus erklärten sofort ein derartiges Vorgehen
für unstatthaft. Immerhin waren die Oitsbütgergemeinden nach einigem
Widerstieben bereit, «freiwillig» zui Sanieiung ihrei Einwohnelgemeinden
beizutragen, da deien Konkurs auch sie aufs empfindlichste betroffen hätte. Die
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eidgenössische Expertenkommission, bestehend aus den Ständeiäten A. Scheutet

in Bein und A. Boiy in Coppet, sowie Nationaltat J. Zemp in Entlebuch,
dem spätem Bundesiat, kam im Oktobei 1883 nach eingehender Untei-
suchung an Ott und Stelle zum Schluß, die Nationalbahnschuld sei mit den
verfallenen Zinsen nun auf 6 058 800 Fi. aufgelaufen, woran rechtlich Baden
und Lenzbuig 1 652 400 Fi., Zofingen 2 754 000 Fr. zu zahlen hätten. Dazu
wäre Winterthur berechtigt, von ihnen für die eingelösten Zinscoupons weitere

525 000 Fi. zu foidein. Abgesehen vom letztern Betrag müßten die drei
Gemeinden zusammen jährlich 302 940 Fr. einzig für Verzinsung zu 5

Prozent, ohne irgendwelche Amortisation, aufbringen, was sie zu den bestehenden

4,5 Steuern mit 4 weitein ganzen Steuern belasten würde. Die Experten
hielten eine derartige Belastung auf die Dauer für unmöglich. Andeiseits ei-
klärten sie, daß die wirtschaftliche Lage Winterthuis wesentlich besset sei.

Es könne und müsse deshalb eine Lösung in dem Sinne gesucht weiden, daß

Winterthui eine den tatsächlichen Veihältnissen und seinei Leistungsfähigkeit

entsprechende, höhere Quote übernehme, und daß die aargauischen Orts-
bürgergemeinden wie auch die beiden Kantone, diese im Rahmen ihrer
gesetzlichen Kompetenzen, sich daran beteiligen.

Auf Grund des umfänglichen, gedruckten Expertenberichts gelangte der
Bundesrat dazu, den eidgenössischen Räten die Gewährung eines langfristigen

Darlehens im Betrage von 2,4 Millionen Fr. zu billigem Zinsfuß
vorzuschlagen. Wieder geht während der Verhandlungen in Bern ein gewaltiges
Rauschen durch den schweizerischen Blätterwald. Dei Zoin lichtet sich vor-
nehmlich gegen die aaigauische Regierang. Der Schweizer Handelscourier
fragt nach dem Sinn der Brandmarkung der Garantiestädte in ganz Europa.
Die gegenseitige Erregung steigt gewaltig. Eine gioße Volksveisammlung in
Winterthur hilft mit. Die Basler Handelszeitung regt an, man sollte die
Annahme von Banknoten der Aarg. Bank solange verweigern, bis der Aargau in
der Sache so handle, wie es die Schweizerehre und der inländische Kredit
erheischen. Im Nationalrat war Dr. Zemp als Sprecher der Kommissionsminderheit

gegen die Bundeshilfe. Man dürfe der Frage den privatrechtlichen
Charakter nicht nehmen. Die Folgen des Konkurses seien nicht so schrecklich.
Der Aargau sei mitschuldig und besitze zudem 25 Millionen Staatsvermögen,
davon für 12 Millionen Pfmndgüter. Er besitze 250 km Eisenbahnen und
habe dafür im ganzen 1000 Fi. (füi die Nationalbahnaktie!) bezahlt. Ei habe

sogai 700 000 Fi. bekommen, als ei Lenzbuig dem Interesse dei Notdostbahn
opferte! Bei Zemp, den Philipp von Segessei und das «Vateiland» mit seinen

Leitartikeln über den «Garantiestädte-Schwindel» sekundierten, klingt
offensichtlich ein Ressentiment gegen den Aargau der Kulturkampfzeit nach. Na-
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tionalrat Baldinger von Baden und Kellersbergei im Ständerat wehren sich
indessen, nicht ohne Eindruck zu erzielen, für die Heimatgemeinde und die
Schwesterstädte. Kellersberger weist darauf hin, daß von Baden, Lenzburg
und Zofingen das Äußerste geleistet weide und daß diese bei einem Veigleich
mit den Obligationären untei Leistung von 80 Prozent des Anleihensbetiages
bessei wegkämen als mit dem Bundesdailehen, das sie zui vollen Zahlung
zwinge. So wuide die Vorlage mit dem Bundesbeschluß vom 21. Dezember
1883 doch genehmigt, worübei besondeis die Handelspiesse sich hoch erfieut
zeigte. Das Frankfuitei Handelsblatt betonte, wie die Sache eine weit übet
die materielle Seite hinausgehende, die öffentliche Moral berührende Bedeutung

habe. An der Börse mache sich schon eine stärkere Nachfrage in
Nationalbahn-Obligationen bemerkbar!

Vom Bundesdarlehen von 2,4 Millionen erhielt der Kanton Zürich für
Winterthur 800 000 Fr., der Aargau zu Händen der drei Städte 1 600 000 Fr.;
davon wurden Baden 550 000 Ft., Lenzbuig 410 000 Fi. und Zofingen 640 000
Flanken zugeteilt. Als uneiläßliche Bedingung trat zu dieser Hilfe, daß die
Ortsbürgergemeinden in Erneuerung ihrer 1882 gemachten, von den
Obligationären aber nicht akzeptierten Offerte an die Bezahlung der Gesamtschuld
die Summe von 2 590 000 Fr. leisteten, Baden und Lenzburg, wie oben

erwähnt, je 580 000 Fr., Zofingen 1 430 000 Fi. Dazu sollte dei Kanton jähilich
25 000 Fr. als Zins und Amortisation von 550 000 Fr. beisteuern. Diese Summe

war als Anleihen vom Kanton aufzubringen und inneit 50 Jahren mit
jenei Jahresrate von 25 000 Fr. abzutragen. Durch Dekret vom 8. Febiuar
1884 stimmte dei Gioße Rat diesel Lösung zu.

Das Bundesdailehen mußte in 51 Amoitisationsquoten, deren eiste am
l.Mai 1885, die letzte 1935 fällig wuiden, zuiückbezahlt weiden. Eine
wesentliche Hilfe war der Zinsfuß von 2,5 Prozent gegenüber -den üblichen 5

Prozent, wozu 1 Prozent als Amortisation kam. Ende 1884 eihielten die
Gemeinden den Veizinsungs- und Amortisationsplan. Die Jahiesquoten waren
unaufgefoideit jeweilen auf den 24. Apiil dei Staatskasse abzuliefern, die sie

gesamthaft nach Bein leitete. In Baden betrag sie 19 250 Fr. Beim Übergang
der Eisenbahnen an den Bund machten die Garantiestädte einen Vorstoß um
Erlaß der Restschuld. Sie wurden abgewiesen. Immerhin reduzierte der Bund
die Verzinsung auf 1,5 Prozent, so daß die Annuität etwa seit 1904 für Baden
noch Fr. 15 155.25 betrag. Die letzte Rate beglich die Bäderstadt 1935 mit
Ft. 15 292.65.

Die Oitsbüigetgemeinde Baden hatte Mühe, sich zu dem von ihi gefoi-
deiten Opfei von 500 000 Fr. à fonds peidu durchzuringen. Gerade Nationalrat

Baldinger, der in Bern für die Bundeshilfe gewiikt hatte, wollte, daß die
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halbe Million dei Einwohnelgemeinde nui als veizinsliches und iückzahlungs-
pflichtiges Dailehen gewählt wüide. Eine schon viel Tage spätei nochmals
einbeiufene Gemeinde dei Ortsbüigei mußte doch in den sauten Apfel beißen

und das Geschenk dei halben Million bewilligen. Dazu gab sie dei Ein-

wohneigemeinde ein Dailehen von 80 000 Fr., das mit 4 Prozent zu veizinsen
und mit 2 Prozent zu amortisieren wai. Dei Betrag von 580 000 Fi. mußte aus

den veischiedenen Fonds bezogen weiden. Daran lieferte das Rentamt 35 965

Franken, der Stiftsfonds 137 560 Fr., dei Schuldentilgungsfonds 170 168 Fr.,
ein außerordentliche! Waldschlag 40 000 Fr. und der Spitalfonds 196 307 Fr.

Das Kapitalvermögen der Oitsbüigeigemeinde sank mit diesel Abgabe dei
halben Million auf rand 708 300 Fi.; die jähilichen Einnahmen gingen von
131 000 auf 108 000 Fi. zuriick. Das Opfei wai wirklich hart und wurde nui
getiagen, weil kein andeiei Ausweg sich zeigte. Die endgültig geleisteten
Beiträge Badens, das damals bei 3500 Einwohnern eine recht bescheidene Industrie

aufwies, eigeben folgendes Bild:

1. 1873 Zeichnung dei Aktien, die vollständig zerfielen Fr. 528 000.-
dazu durch Private mindestens Fr. 42 000.—

2. 1884 Beitrag an das Garantiekapital, Opfer der

Ortsbürger und Darlehen Fr. 580 000.-
3. 1884 Anteil am Bundesdailehen mit Annuitäten

von 3,5 °/o, seit 1904 2,5 °/o bis 1935 Fr. 550 000.-

Insgesamt Fr. 1700 000-

Noch schlimmet wiikte die Nationalbahnkatastrophe auf Mellingen. Mit
seinen 850 Einwohnein hatte das Städtchen in der eisten Begeisterang gleich
den Betrag von 400 000 Fi. und spätei nochmals 10 000 Fr. gezeichnet. Zur
Bezahlung dei Aktien wuide gleich ein Dailehen von einei halben Million
bei dei Aaigauischen Bank aufgenommen, in welchen Betrag ein altes
Dailehen von 42 800 Fi. konvertiert wuide. Daß es größte Mühe kostete, auch

nut den Zins mit jähilich 25 000 Fi. aufzubiingen, liegt auf der Hand. Beim
Zusammenbrach der Bahn und in der Schlußrechnung der Bank belief sich
deshalb die Schuld schon auf 556000 Ft. Was folgte, ist kaum andeis als ein
Konkuis zu nennen. Die Gemeinde mußte den ganzen Wald im Ausmaß von
418 Juchaiten, dazu das offene Kultuiland mit 280 Jucharten dei Aaigauischen

Bank eigentümlich abtreten. Diese vetkaufte den Wald dem Kanton,
weshalb es seithet um Mellingen nur noch Staatswald gibt, und das Kultuiland

einem Konsortium, das die Parzellen im Laufe dei Jahtzehnte käuflich
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an die Mellingei weitetgab. Heute wird in Mellingen neben einem mächtigen
Aktenbündel übet die tiautige Angelegenheit fast ein halbes Tausend dei
wertlos gewoidenen Nationalbahn-Aktien aufbewahrt als wamendet Zeuge
füi künftige Generationen.

Die Nationalbahn als Konkuiienzlinie zu den bestehenden, schon selbei

mit Geldnot kämpfenden «Heftenbahnen» wai bei dei gedrückten
Wirtschaftslage im Zeitpunkt ihrer Entstehung, bei der gerade über die
Eisenbahngesellschaften hereingebrochenen Krise ein unverantwortliches Wagnis, das

ihre Urheber und Mitläufer um so härter treffen mußte, als es leichtfertig
geplant und finanziert war. Daß die Initianten vor dem Zusammenbruch
immer weitete, gutgläubige Geldgebei selbst mit unwahren Angaben ins Abenteuer

zu verstricken suchten, erhöht ihre Schuld noch mehr. Anderseits muß

zur Frage der Zweckmäßigkeit und Berechtigung der Bahn doch erklärt werden,

daß sie eine Reihe abgelegener Täler und Orte dem Verkehr erschloß
und bestimmt später einmal hätte gebaut werden müssen. Ein trübes Bild er-

gibt der fast endlose Kampf gegen die aargauischen Garantiestädte. Nach dem

Spruch, daß die Kleinen gehängt werden, besondets wenn sie zu hoch streben,
nahm man die riesigen Kursverluste — die Aktien der Nordostbahn z. B. sanken

zeitweise von nominell 500 auf 63 Fr. — in Kauf und entrüstete sich

gewaltig ob der Widerspenstigkeit der insolventen Miniaturstädte. Anderseits
ist der Bund 1902 mit der Übernahme der Eisenbahnen auch in den Besitz
der einstigen Nationalbahn gelangt, und dies um wenige! als vier Millionen
Ftanken, obwohl die Linie ein Vielfaches weit wai. Daß ei das Begehren dei
Gaiantiestädte um Streichung der Restschuld ablehnte und nach 1902 nui die
Reduktion des Zinsfußes auf 1,5 Prozent zugestand, braucht nicht unbedingt
auf einem Ruhmesblatt eidgenössischei Geschichte veizeichnet zu weiden.

Quellen: Die Ratsprotokolle und die mächtigen Aktenmappen des Stadtarchivs
Baden wie des Staatsarchivs in Aarau sind leicht zugänglich. Ihre genauere Nennung
ist nicht nötig und würde hier zu weit führen. Dasselbe gilt für die fast zahllosen
Streitschriften. Besonders eingehend orientiert der Schlußbericht über die Zwangsliquidation
von Bärlocher, die 234 Seiten umfassende Schrift Winterthurs gegen die Städte Baden,
Lenzburg und Zofingen von 1883, die Rechtfertigungsschriften dieser Städte, besonders

Badens, dann das Memoriale der aargauischen Regierung an die Bundesbehörden und
der Bericht der eidgenössischen Expertenkommission über die Finanzlage der Garantiestädte

vom 15. Oktober 1883. Über Mellingen verdankt der Verfasser dieser Zeilen
Herrn A. Nüssli, Mellingen, wertvolle Angaben. Die Literatur ist einläßlich verzeichnet

von Arnold Gubler, Die Schweizerische Nationalbahn. Zürcher Diss. 1922. - H. Bauer,
Die Geschichte der schweizerischen Eisenbahnen. Ein Jahrhundert Schweizerbahnen
1847-1947. Bd. I. Huber & Co. Frauenfeld.
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